
Präsident Dieckmann:
Wie ich dem Hause schon mitgeteilt habe, liegt ein 

Antrag von irgendeiner Fraktion auf Ausschuß
beratung dieser Vorlage nicht vor. Da mithin das Haus 
von der Überweisung an einen Ausschuß absieht, was 
es nach § 27 Abs. 2 der Geschäftsordnung tun kann, 
nehme ich an, daß das Haus auch die erste und zweite 
Lesung miteinander verbinden will. — Ich höre keinen 
Widerspruch.

Ich eröffne nunmehr die Aussprache über das Gesetz 
und bitte um Wortmeldungen. — Ich stelle fest, daß 
Wortmeldungen nicht vorliegen.

Ich schließe die Beratung und schreite zur Ab
stimmung. Ich bitte, dabei zu beachten, daß der Wort
laut des Gesetzes in § 1 nach Mitteilung der Regierung 
eine Änderung insofern erfahren soll, als das letzte 
Wort des § 1 „ergänzt“ in „geändert“ geändert werden 
muß. Ich brauche nicht den ganzen Paragraphen vor
zulesen, weil die Drucksache in Ihrer Hand ist.

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über die 
Drucksache Nr. 41, den Antrag der Regierung auf Be
schluß eines Gesetzes über die Bildung eines Mini
steriums für Staatssicherheit. Ich bitte diejenigen Mit
glieder des Hauses, die diesem Gesetz ihre Zustimmung 
geben wollen, dies durch Handerheben zu bekunden. — 
Gegenstimmen? — Stimmenhaltungen? — Auch hier 
sind keine Stimmenthaltungen und keine Gegen
stimmen. Auch dieses Gesetz hat die einstimmige An
nahme durch die Volkskammer erfahren, was ich 
hiermit feststelle.

(Beifall)
Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen noch 

folgende Mitteilungen zum Ablauf der morgigen 
Tagesordnung machen. Außer der Ihnen bekannt
gegebenen Tagesordnung, die drei Punkte enthält, und 
zwar: 1. Drittes Verzeichnis der beim Sekretariat der 
Provisorischen Volkskammer eingegangenen Eingaben 
usw., Drucksache Nr. 33, 2. Gesetz über den Haushalts
plan 1950, Drucksache Nr. 37, in Verbindung mit 
3. Gesetz über die Abgaben der Republik usw., Druck
sache Nr. 38, sind dem Präsidium noch zwei Eingänge 
zugegangen, von denen einer bereits in Ihrer Hand ist. 
Das ist die Anfrage der Liberaldemokratischen 
Fraktion, Drucksache Nr. 47. Die Regierung hat sich 
bereit erklärt, diese Anfrage bereits in der morgigen

Sitzung der Provisorischen Volkskammer zu beant
worten, so daß auf Grund der Geschäftsordnung diese 
Anfrage auf die Tagesordnung der morgigen Sitzung 
zu setzen wäre. — Ich stelle Ihr Einverständnis damit 
fest.

Sodann liegt ein Antrag der Fraktion der Christlich- 
Demokratischen Union vor, mit der Bitte, diesen An
trag morgen zum Dringlichkeitsantrag erklären zu 
wollen. Der Antrag hat zum Inhalt einen Protest gegen 
die Verletzung der Immunität des Landtagsabgeord
neten Lehmann-Hannover und seine Verfolgung durch 
die britische Militärbehörde. Der Antrag wird Ihnen 
morgen zugehen, so daß Sie dann darüber nach der 
Geschäftsordnung zu entscheiden haben, ob Sie diesen 
Antrag zum Dringlichkeitsantrag erklären wollen, 
wonach er dann auf die Tagesordnung der morgigen 
Sitzung der Provisorischen Volkskammer zu setzen 
wäre.

Zuletzt darf ich noch darauf aufmerksam machen, 
daß die 12. Vollsitzung der Provisorischen Volks
kammer für Mittwoch, den 22. Februar, vorgesehen ist. 
Die vorläufige Tagesordnung dieser Sitzung werde ich 
im Laufe des morgigen Tages noch bekanntgeben.

Schließlich noch folgendes: Aus unterschiedlichen 
Gründen haben die Sitzungen der Provisorischen 
Volkskammer bisher in der Regel leider nicht pünkt
lich beginnen können. Es ist Vorsorge dafür ge
troffen, daß die morgige Sitzung pünktlicher beginnen 
kann.

(Beifall)
Ich bitte die Damen und Herren Abgeordneten also, 
pünktlich zur Stelle zu sein, damit wir, wie vor
gesehen, um 13 Uhr mit den Beratungen beginnen 
können.

Ich darf den Fraktionsrednern schon heute nahe
legen, sich in der Aussprache, die morgen über die mit
einander verbundenen beiden großen Gesetze, Haus
haltsplan 1950 und Abgabengesetz, zu führen sein 
wird, so einzurichten, daß die Abgeordneten in die 
Lage versetzt werden, noch am Abend ihre Heimreise 
anzutreten. Also Beginn der Sitzung morgen pünktlich 
13 Uhr!

Die heutige Sitzung der Provisorischen Volkskammer 
ist geschlossen.

2L4


